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Nr. 1) Grenzgesetz, Grenzverordnung und Grenzordnung 
vom 25. 3, 1982 

Nachstehend werden ausrimgsweise das Grenzgesetz vom 
25. 3. 1982, die Grenzverordnung vom · 25. 3. 1982 sowie 
die Grenzordnung vom 25. 3. 1982 ·(veröffentlicht im Ge
setzblatt der DDR 1982 Teil I Nr, 11 S. 197 ff.) abgedruckt, 
soweit 'dies für den kirchlichen Dienst erforderlich er
scheint. Wir bitten, uns über Probleme bei der Anwen
dung dieser Bestinµnungen unverzüglich zu unterrichten. 

H a r der, Oberkonsistorialrat 

Gesetz über die Staatsgrenze 
der. Deutschen Demokratischen Republik 

(Grenzgesetz) vom 25. März 1982 , 

Die strikte Achtung und Einhaltung der allgemein an
. erkannten Prinzipien des Völkerrechts, darunter die 
Achtung der Souveränität, der Unverletzlichkeit der 
Staatsgrenzen, der territorialen Integrität und der Nicht
einmischung in die inneren Angelegenheiten., ist eine 
wesentlicli.e Voraussetzung für die Entwicklung gutnach
barlicher Beziehungen, der Sicherheit und Z'Nsatnmen
arbeit zwischen den Staaten und die entscheidende 
Grundlage einer stabilen Friedensordnung. 
In Wahrnehmung ihrer souveränen Rechte gestaltet die 
Deutsche Demokratische Republik ihre Beziehungen in 
Grenzangelegenheiten mit den benachbarten Staaten in 
Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und organisiert 
den Schutz der. Staatsgrerize einschließlich, des Luft
raumes und d~r Territorialgewässer. 
Zu diesem Zwecke beschließt die Volkskammer auf der 
Grundlage der Verfassung der Deutschen Demokrati
schen Republik das folgende Gesetz: 

L Abschnitt 

Hoheitsgebiet und Staatsgrenze 
der Deutschen Demokratischen Republik 

§ 1 Hoheitsgebiet ./' 
Das Hoheitsgebiet der Deutschen Demokratischen Repu
blik umfaßt das Festlandgebiet einschließlich des Erd..: 
innern und der Binnengewässer (FlÜsse, Kanäle; Seen, 
Staubecken), die inneren Seegewässer, die Territorial
gewässer und den Grund und Untergrund dieser Ge
wässer sowie den Luftraum üb.er d·em gesamten Fest
landgebiet und allen Gewässern. 

C. Persona.Inacbricbten 

D. Freie Stellen 

E. Weitere Hinweise 

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst 

§ 2 Staatsgrenze 
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(1) Die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Re
publik ist die Linie, die das Hoheitsgebiet der Deut
schen Demokratischen Republik von den Hoheitsgebieten 
benachbarter bzw. gegenüberliegender Staaten und vom 
Offenen Meer abgrenzt. 

(2)' Die Staatsgrenze verläuft so, wie sie in völkerrecht-· 
liehen Verträgen und den dazu gehörenden Dokumen
tationen über den Verlauf und die Markierung der 
Staatsgrenze festgelegt und beschrieben ist oder wie sie 
in Übereinstimmung mit den Normen des Völkerrechts · 
auf dem Offenen Meer einseitig festgelegt Wurde. 

(3) Die Staatsgrenze (Landgrenze) verläuft: 
a) grundsätzlich als gerade unbewegliche Linie von 

einem zum anderen Grenzpunkt, sofern sie nicht nach 
natürlichen Gegebenheiten festgelegt ist, - trockene 
Grenze-; 

b) auf schiffbaren Grenzwasserläufen als bewegliche 
Linie in der Mitte der Hauptfahrrinne (Talweg) und 
auf nichtschiffbareri 'Grenzwasserläufen als beweg
liche Linie in der Mitte 'des Grenzwasserlaufes oder 
seines Hauptarmes (Mittellinie) - nasse--Grenze -, 
sofern in völkerrechtlichen Verträgen nichts anderes 
festgelegt wird, und 

c) auf ,Seen und Staubecken (Talsperren, Rüekhalte
becken und ähnliche Gewässer) entsprechend den 
Festlegungen der jeweiligen völkerrechtlichen Ver
träge. 

(4) Auf schiffbaren Grenzwasserläufen ändert sich der 
Verlauf der Staatsrgenze mit den natürlichen Verände
rungen der Hauptfahrrinne. Auf nichtschiffbaren Grenz·
wasserläufen ähdert sich ihr Verlauf mit den allmäh
lichen natürlichen Veränderungen der Lage des Grenz
wasserlaufes. PlötzliChe natürliche Veränderungen an 
Grenzwasserläufen, auf denen oder an deren Ufer die 
Staatsgrenze verläuft, haben keinen Einfluß auf den in 
den Grenzdokumentationen festgelegten Verlauf der 
Staatsgrenze. 

(5) Die Staatsgrenze auf See (Seegrenze) ist die Linie. 
die die TerritoriaJgewässer d~r Deutschen Demokrati
schen Republik vom Offenen .Meer oder von den Terri
torialgewässern der benachbarten bzw. der gegenüber
liegenden Staaten abgrenzt. Sie verläuft gegenüber dem '· 
Offenen Meer als eine Linie, die an jedem ·Punkt von 
dem nächstgelegenen Punkt der Grundlinie um die 
Breite der Territorialgewässer entfernt ist. Die Grund
linie wird durch die Küstenlinie oder durch eine in 
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Übereinstimmung mit den··Normen des· Völkerrechts ge
bildete gerade Linie bestimmt. Die 'Küstenlinie ist·. die 
Berührungslinie. zwischen Land und Meer bei mittlerem 
Wasserstand. Der Verlauf der Grundlinie und der See„ 
grenze ist bekanntzumaclJ.en oder in Seekarten einzu
tragen~ 

§ 3 Seegewässer 

Die Seegewässer der Deµts.chep Demokratischen Repu
blik bestehen aus den Territorialgewässern ·und den 
inneren Seegewässern einschließlich der Seewasser-

. straßen. 
§ 4 Territori~lgewässer 

(1) Die Territorialgewässer der Deutschen Demokrati
schen Republik haben ~ine : Breite von 3 Seemeilen. 

(2) Die Reeden, die ganz oder teilweise außerhalb der 
äußeren Grenze der· TerritÖvialgewässer liegen, Sind 
Bestandteil der Territorialgewäss'er. Sie sind bekannt
zumachen oder in Seekarten einzutragen. 

' 1 

(3) Sofern die Territorialgewässer'der Deutschen Demo-
kratischen Republik an die Territorialgewässer benach
barter bzw. gegenüberliegender Staateq angrenzen, ist 

. der Verlauf ·der Seegrenze in völkerrechtlichen Verträ
gen festzulegen. Bis zum Abschluß solcher Verträge bil
det die. Mi.ttellinie die Seegrenze der Deutschen Demo-
kratischen Republik. · · 

(4) Der Ministerrat kann die Breite der Tetritorial
gewässer in Übereinstimmung mit den Normen des 
Völkeriechts verändern und auf der Grundlage dieses 

. Gesetzes weitere Regelungen Über den Aufenthalt aus-· 
ländischer Wasserfahrzeuge in den Seegewässern er-
lassen. · 

§ 5 Inner~ Seegewässer 

Zu den im1eren Seegewässern der Ueutscheri Demokra
tischen ·Republik gehören: 
a) die Gewässer der Btlchten, deren Küsten vollständig 

zum 'fIQheitsgebiet der .Deutschen• Dei;nokratischen 
Republik gehören, bis zu .einer geraden Linie, die d.ie 
natürlichen Küstenvorsprünge, die nicht mehr als 24 
Seemeilen voneinander entfernt liegen, miteinander 

·verbindet; 1 • • 

b) die Sund- und Boddengewässer sowie Haffs, soweit 
deren .Küsten .zum Hoheitsgebiet der Deutschen De
mdkratischen Republik gehören i 

c) die Gewässer der Häfen bis zu der· Linie, die die am 
weitesten. nach dem· Meer hin gelegenen ständigen 
Hafeneinrichtungen miteinander verbindet.; 

d) die ins Meer mündenden Flüsse; soweit sie' nicht zu 
den Binnengewässern gehören. 

§ . 6 Grenzgewässer 

Grenzgt;wässer im Sirine dieses .Ge.setzes sind: 
a) alle Abschnitte von Wasserläufen, auf denen oder an 

deren Ufern die Staatsgrenze verläuft (Grenzwasser
läufe) oder die von der Staatsgrenze ·geschnitten 
werdep, und · 

b) alle Seen und Staubecken (Talsperren, Rückhalte
becken und ähnliche. Gewässer), auf denen oder an 
deren Ufern die Staatsgrenze verläuft. 

§ 7 Markierung und Kennzeichnung der Staatsgrel)ze 

· (1) Die Markierung der Grenzpunkte im Verlauf der 
Staat.sgrenze .erfolgt durch Grenzzeichen (bei Erforder
nis auch durch Hilfsgrenzzeichen). Form, Abmessungen, 
Material, Beschriftung und Lage der Grenzzeichen so
wie die Art und Weise ihrer Instandhaltung sind in 
völkerrechtlichen Verträ,gen festgelegt. 

(2) Grenzzeichen dürfen ohne ZustimIJ1uI1g der zustän
digen Organe der Deutschen Demokratisehen Republik 
und .ohne Vereinbarung mit den zuständigen Organen 

.der benachbarten Staaten nicht entfernt oder versetzt 
werden. Sie sind vor Zerstörung, Beschädigung Öder 
Veränderung .ihrer Lage zu schützen. · 

(3) Der Verlauf der Staat~grenze an Abschnitten über 
die keirie völkerrechtlichen Verträge abgeschlosse~ Wur
den, kann · lJei Erfordernis auf dem Hoheitsgebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik entsprechend ge
kennzeichnet werden. 

(4) Zusät.zlich zu den mit den benachbarten Staaten ver
einbarten Grenzzeichen können auf dem Hoheitsgebiet 
der Deutschen Demokratischen Republik weitere Kenn
zeichen geset~t werden. Markante Punkte der Seegrenze 
können ebenfalls gekennzeichnet werden. 

(5) Grundstücksgrenzzeichen dürfen nicht ·auf die Linie 
tjer Staatsgrenze eingebracht werden. Die Begrenzungen 
der anliegenden Grundstücke können dUrch Richtungs
zeichen, die in angemessene'r Entfernung von der Staats
grenze einzubringen. sind, gekennzeichnet werden. 

(6) ~m Interesse de,r deutlichen Sichtbarkeit des Grenz
verlaufes kann das Anlegen eines von hohem Pflanzen
bewuchs freizuhaltenden Streifens entlang der Staats
grenze mit den benachbarten Staaten vereinbart oder 
einseitig festgelegt werden. 

§ 8 · Grenzgebiete 

(1) Entlang der Staatsgren~e und an der Küste bestehen 
Grenzgebiete. 

(2) ·Innerhalb der Grenzgebiete können je nach den 
Erfordernissen. und unter Berücksichtigung der örtlichen 
Bedingungen Schutzstreifen, Sperrzonen bzw. Grenz
zonen mi.t bel)onderen Ordnungen festgelegt und Grenz-

. sicherungsanlagen en;ichtet werden. 

(3) Die' Errichtung von Sperrgebieten in den Grenzge
bieten auf der Grundlage der Rechtsvorschriften bleibt 
voh deri Bestimmungen des Abs. 2 unberuhrt. 

II. Abschnitt 

-'Überschreiten der Staatsgrenze 

§ 9 Allgemeine Bestimmungen. 

(1) Die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Re
publik darf grundsätzlich nur ·über die Grenzübergangs
stellen oder an anderen in völkerrechtlichen Verträgen 
festgelegten Stellen und mit den· erforderlichen Ooku
menten passiert werden. 

! 

(2) Der grenzüberschreitende Eisenbahn-, See-, Binnen
,schiffs-, Luft-, Kraftfahrzeug- und Personenverkehr, der 
internationale Post- und Fernmeldeverkehr, die Über
leitung von gasförmigen und flüssigen Stoffen und Elek
troenergie über die Staatsgrenze sowie der Bau, die 
Wartung und die Instandsetzung dazugehörender An
lagen uri<,l Einrichtungen an.der Staatsgrenze erfolgt auf 
der Grundlage .völkerr.echtlicher Verträge und der 
Rechtsvorschriften. 

(3) Der ~nberechtigte Austausch von Gegenständen so
wie die unberechtigte Aufnahme anderer Verbindungen 
über die-staatflgrenze sind verboten. 

§ 10 Grenzübergangssteller,. 

(l) Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Re
publik entscheidet über die Eröffnung und Schließung 
von Grenzübergangsstellen und legt fest, für welchen 
Verkehr sie zugelassen sind. 

(2) Der Minister Nr Nationale Verteidigung ist berech
tigt, im Interesse der Sicherheit der Deutschen Demo
kratischen Republik die zeitweilige Schließung von 
Grenzübergangsstellen anzuordnen. 
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(3) An den Grenzübergangsstellen erfolgt dui:ch die zu
ständigen Organe die Paß-, Zoll-, medizinisch-sanitäre, 
veterinärhygienische und. phytosanitäre Kontrolle des 
grenzüberschreitenden- Verkehrs. 

(4) Auf der Grundlage völkerrechtlicher Verträge kann. 
die Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs mit 
den zuständigen Organen der benaChba.rten Staaten auf 
einem oder beiden Hoheitsgebieten gemeinsam oder 
einseitig durchgeführt werden. 

§ 11 Transitverkehr 

Der Transitverkehr durch das Hoheitsgebiet über die 
dafür festgelegten Grenzübergangsstellen wird auf der 
Grundlage der Rechtsvorschriften . sowie vOlkerrecht
licher Verträge gestattet. 

§ 12 Vei;kehr über die Seegrenze 

(1) Der gesamte Verkehr über die Seegrenze erfolgt 
über die in den Häfen eingerichteten Grenzübergangs
-stellen bzw. die festen oder schwimmenden Kontroll
punkte, soweit in völkerrechtlichen Verträgen nichts 
anderes vereinbart ist. 

(2) Das Ein- bzw. Auslaufen in die oder aus den Häfen 
und ~eeden hat nur auf den Ansteuerungen und auf 
den festgelegten Schiffahrtswegen zÜ. erfolgen, die be-
kanntzumachen sind. 

(3) Der Minister für Nationale. Verteidigung kann im 
Interesse der Sicherheit der Deutschen Demokratischen 
Republik oder der Sicherheit des Seeverkehrs bei mili
tärischen Übungen für das Befahren der Seegewässer 
zeitweilig Beschränkungen festlegen. 

§ 17 Grenzverletzungen 

Grenzverletzungen im Sinne dieses Gesetzes sind alle 
Handlungen, die gegen die Unverletzlichkeit derStaats
grenze oder die territoriale Integrität der Deutschen 
Demokratischen Republik gerichtet sind, sowie Hand
lungen, die das H-0heitsgebiet oder den Verlauf der 
Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik 
beeinträchtigen. Dazu gehöl'.en: 

a) das Schießen oder Werfen von Gegenständen über 
die Staatsgrenze, 

b) das widerrechtliche Passieren der Staatsgrenze, 

c) das widerrechtliche Eindringen in die See- oder 
Grenzgewässer oder das widerrechtliche Verlassen 
der See- oder Grenzgewässer, 

d) die Verletzung der Bestimmungen über das Ein- oder 
Auslaufen, den Aufenthalt oder das Durchfahren der 
See- oqer Grenzgewässer, 

e) das Vortäuschen eines NotJl'alles durch Wasser- oder 
Luftfahrzeuge zum Zwecke des Aufenthaltes im 
Hoheitsgebiet, 

f) der widerrechtliche Ein- oder Ausflug über die 
Staatsgrenze sowie die /Nichteinhaltung der zuge
wiesenen Flugstrecken und -höhen oder der Weisun
gen des Flugsicherungsdienstes, 

g) die Beschädigung oder Zerstörung der zur Sicherung 
der Staatsgrenze errichteten Anlagen, 

h) die widerrechtliche Entfernung oder Verlegung oder 
die Beschädigung oder Zerstörung der Grenzmarkie
rung oder anderer Kennzeichen der Staatsgrenze 
oder 

i) die Durchführung land-, forst~, wasserwirtschaft
licher oder anderer Arbeiten oder Maßnahmen ent
gegen den entsprechenden völkerrechtlichen Ver-
trägen. • 

III. Abschnitt 

Verantwortung für den Schutz der Staatsgrenze 

§ 18 Pflichten der staatlichen Organe 

(1) Die Schutz- und Sicherheitsorgane und die anderen 
zuständigen staatlichen Organe haben in enger Zusam
menarbeit die erforderlichen Maßnahmen zur Gewähr
leistung der Sicherheit und Ordnung in den· Grenzge
bieten und den Seegewässern, des grenzüberschreiten
den Verkehrs und zur Durchsetzung der Rechtsvor
schriften zu treffen. 

(2) Die Grenztruppen der Deutschen Demokratischen 
Republik (nachfolgend Grenztruppen der DDR genannt) 
haben alle erforderlichen Maßnahmen ,zum zuverlässi
gen Schutz der Staatsgrenze zu treffen und im engen 
Zusammenwirken mit den anderen Schutz- und Sicher
heitsorganen die- territoriale Integrität der Deutschen 
Demokratischen Republik und die Unverletzlichkeit ihrer 
Staatsgrenze einschließlich ihres Luftraumes und der 
Territorialgewässer zu gewährleisten. 

(3) Die Abgrenzung der Verantwortung der Si::hutz- und 
Sicherheitsorgane beim Schutz der Staatsgrenze legt der 
Nationale Verteidigungsrat der Deutschen Demokrati
schen Republik fest. 

§ 19 Informationspflicht 

Die Kommandeure der Grenztruppen der DDR infor
mieren die zuständigen örtlichen Volksvertretungen und 
deren Organe, .unterbreiten ihnen Vorschläge und er
teilen auf Verlangen Auskünfte über Probleme, die die 
Verantwortung der örtlichen Volksvertretungen und 
deren Organe zur Gewährleistung äer Sicherheit und 
Ordnung im Grenzgebiet betreffen. 

§ 20 Mitarbeit der Bevölkerung 

(1) Die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
haben das Recht und die Pflicht, die Schutz- und Sicher
heitsorgane sowie die anderen staatlichen Organe bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben zum Schutz der Staats
grenze und bei· der Durchsetzung der für die Grenz
gebiete festgelegten Ordnung zu unterstützen. Bürger, 
die bei der Unterstützung der .Schutz- und Sicherheits
organe Schaden erleiden, erhalten Entschädigung für 
eingetretene Nachteile nach den Rechtsvorschriften.· 

(2) Bürger, die ·das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
bereit sind, die Grenztruppen der DDR bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen, können auf Vorschlag 
gesellschaftlicher Organisationen oder Vereinigungen 
oder auf Grund einer persönlichen Bewerbung als frei
willige Helfer der Grenztruppen _der DDR bestätigt und 
verpflichtet werden. Sie erhalten zu ihrer Legitimation 
einen Ausweis. Die Entptlichtung kann auf Aritrag oder 
durch Zurücknahme der Bestätigung durch die Grenz
truppen der DDR erfolgen. 

IV. Abschnitt 

Befugnisse der Grenztruppen der DDR 

§ 21 Recht zum Betreten 

Die Angehörigen der Grenztruppen der DDR haben das 
Recht, zur Beseitigung eines im erheblichen Maße die 
Sicherheit und Ordnung im Grenzgebiet und in den See
gewässern gefährdenden oder störenden Zustandes 
Grundstücke, Wohnungen, andere Räume oder Fahr
zeuge zu betreten. 

§ 22 Beseitigung von Gefährdungen oder Störungen 

Wird die Sicherheit und Ordnung im Grenzgebiet durch 
eine Sache oder einen Zustand gefährqet oder gestört, 
haben die Angehörigen der Grenztruppen der DDR das 

! 
l 

l 
1 
1 
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Recht, vom Rechtsträger, Eigentümer oder sonstigen 
. Nutzer der Sache oder vom Verursacher des Zustandes 
die Beseitigung der Gefährdung oder Störung in ange
messener Frist zu verlangen oder im Falle unmittelbar 
drohender Gefahr selbst vorzunehmen. 

§ 23 

Pe~sonalienfeststelhmg und Klärung eines Sachverhaltes 
' (1) Die Angehörigen der Grenztruppen der DDR sind 

berechtigt, Personalien festzustellen oder aufzunehmen, 
wenn es zur Erfüllung ihrer Aufgaben zum Schutz der 
Staatsgrenze und zur Gewährleistung der Sicherheit und 
Ordnun-g im Grenzgebiet unbedingt erforderlich ist. 

(2) Können sich Personen nicht mit den für das Grenz
gebiet erforderlichen Dokumenten ausweisen, ist eine 
Zuführung zulässig. Sie ist auch zulässig, wenn es zur 
Klärung eines die SiCherheit und Ordnung im Grenz
gebiet erheblich @fährdenden Sachverhaltes unumgäng
lich ist, insbesondere, wenn der begründete Verdacht 
einer Grenzverletzung gegeben ist. 

(3) Die frelwilligen Helfer der Grenztruppen der DDR 
haben das Recht, selbständig Personalien festzustellen 
oder aufzunehmen, wenn der begründete Verdacht ·einer 
Grenzverletzung oder der Verletzung der Ordnung im 
Grenzgebiet gegeben ist. Sie dürfen Personen der näch
sten Dienststelle der Grenztruppen der DDR zuführen 
oder einem Angehörigen der Grenztruppen . der DDR 
bzw. einer Dienststelle oder. einem Angehörigen der 
Deutschen Volkspolizei übergeben, wenn· eine Grenz
verletzung festgestellt oder begründet vermutet wird 
oder Personen sich nicht ausweisen können. 

§ 24 Durchsuchung und Verwahrung 

(1) Personerr, die dringend verdächtig sind, Sachen bei 
sich zu .führen, durch deren Benutzung die Sicherheit 
.und Ordnung im Gernzgebiet gefährdet oder gestört 
wfrd, oder die einer Einziehung unterliegen, dürfen ein
schließÜch der von ihnen mitgeführten Gegenstände 
zum Zwecke der Verwahrung oder Einziehung dieser 
Sachen von den Apgehörigen der Grenztruppen der 
DDR durchsucht werden. 

(2) Werden Sachen gemäß Abs; 1 festgestellt, sind diese 
in Verwahrung zu nehmen und den zuständigen staat
lichen Organen zu übergeben. 

. § 25 Gewahrsam 

(1) Wird die Sicherheit und Ordnung im Grenzgebiet 
durch Personen erheblich gefährdet oder gestört, ins
besondere wenn de.r begründete Verdacht einer Grenz
verletzung besteht, dürfen diese Personenn von den An
gehörigen der Grenztruppen der DDR in Gewahrsam 
genommen -werden, sofern nicht .auf andere Weise die 
Gefahr oder Störung beseitigt werden kann. 

(2) Der Gewahrsam ist unverzüglich aufzuheben, wenn 
der Grund dafür weggefallen ist. Er darf die Dauer 

· von 24 Stunden nicht überschreiten. 

§ 26 Durchsetzung von M.aßnahmen der Grenztruppen 
der DDR 

(1) Wird. den Angehörigen der Grenztruppen der DDR 
bei der Ausübung ihrer Befugnisse Widerstand ent
gegengesetzt oder werden die von ihnen auf der Grund
lage dieses Gesetzes oder der zu seiner Durchführung 
erlassenen Rechtsvorschriften angeordneten Maßnahmen 
behindert oder nicht befolgt, ist die körperliche Ein
wirkung zulässig, wenn andere Mittel nicht ausreichen, 
um ernste Auswirkungen für die Sicherheit und Ord
nung im Grenzgebiet zu verhindern. 

(2) Die Anwendung •von Hilfsmitteln ist nur gestattet 
zur Abwehr von Gewalttätigkeiten, Verhinderung von 
Fluchtversuchen oder wenn die körperliche Einwirkung 

nicht zum Erfolg führt. Es sind dabei diejenigen Mittel 
anzuwenden, die im Verhältnis zur Art und Schwere 
der Rechtsverletzung und des Widerst{lndes stehen. Die 
körperliche Einwirkung und die Anwendung von Hilfs
mitteln ist nur so lange zulässig, bis der Zweck der 
Maßnahme erreicht ist. 

§ 27 Anwendung von Schußwaffen 

(I) Die Anwendung der Schußwaffe ist die äußerste 
Maßnahme der Gewaltanwendung gegenüber Personen. 
Die Schußwaffe darf nur in solchen Fällen angewendet 
werden, wenn die körperliche Einwirkung ohne oder 
mit Hilfsmitteln erfolglos blieb oder offensichtlich kei
nen Erfolg verspricht. Die Anwendung von Schußwaffen 
gegen Pe1;sonen ist erst dann zulässig, wenn durch Waf
fenwirkung gegen Sachen oder Tiere der Zweck nicht 
erreicht wird. · 

(2) Die Anwendung der Schußwaffe ist gerechtfertigt, 
um die ur1mittelbar bevorstehende Ausführung oder die 
Fortsetzung einer Straftat zu verhindern, die sich den 
Umständen nach als ein Verbrechen darstellt. Sie ist 
auch gerechtfertigt zur· Ergreifung von Personen, die 
eines Verbrechens dringend verdächtig sind. 

(3) Die Anwendung der Schußwaffe ist grundsätzlich 
durch Zuruf oder Abgabe eines Warnschusses anzukün
digen, sofern nicht eine unmittelbar bevorstehende Ge
fahr nur durch die gezielte Anwendung der Schußwaffe 
verhindert oder beseitigt werden kann._ 

(4) Die Schußwaffe ist nicht anzuwenden, wenn 
a) da~ Leben oden.die Gesundheit Unbeteiligter gefähr

det wer.den können, 
b) die Personen dem .äußeren Eindruck nach im Kindes

alter sind oder 
c) das Hoheitsgebiet eines benachbarten Staates be

schossen würde. 
·Gegen Jugendliche und weibliche Personen sind nach 
Möglichkeit Schußwaffen nicht anzuwenden. 

' (5) Bei der Anwendung der Schußwaffe ist das Leben 
von Personen nach Möglichkeit zu schonen. V:erletzten 
ist unter Beachtung der notwendigen Sicherheitsmaß~ 
nahmen Erste Hilfe zu erweisen. 

§ 38 Erhaltung des Verlaufes der Staatsgrenze 

(1) Veränderungen des Verlaufes der Staatsgrenze sind 
grundsätzlich nicht zulässig . 

(2) Die Grenzgewässer und deren Ufer sowie die An
lagen und Einrichtungen an diesen Gewässern sind von 
den zuständigen- Organen so instandzuhalten, daß die 
Erhaltung des Verlaufes und des Charakters der Staats
grenze ständig gewährleistet ist~· 

(3) Werden an Grenzwasserläufen plötzliche natürliche 
Veränderungen der Lage festgestellt, prüfen die zustän
digen Organe gemeinsam mit den zuständlgen Organen 
des Nachbarstaates, ob die Wiederherstellung des ur
sprünglichen Verlaufei; entsprechend der Grenzdoku
mentation möglich ist. Ist die Wiederherstellung des ur
sprünglichen Verlaufes techni~ch unzweckmäßig oder 
mit unvertretbar hohen Kosten verbunden, sind Vor
schläge zu unterbreiten, ob der ursprüngliche Verlauf. 
der Staatsgrenze beibehalten wird oder ob die Staats
grenze in das neue Gewässerbett verlegt wird. Bei was
serwirtschaftlichen Regulierungsmaßnahmen, die eine 
Veränderung des Verlaufes derStaatsgrenze zur Folge 
haben, ist gleichermaßen zu verfahren. Die Vorschläge 
über Veränderungen des Verlaufes der Staatsgrenze be
dürfen der Bestätigung durch den Ministerrat. 

(4) Veränderungen des Verlaufes der Staatsgrenze·kön-
' nen nur auf der Grundlage völkerrechtlicher Verträge 

erfolgen. Sie sind ·So durchzuführen, daß der Gebiets
ausgleich gesichert ist und daraus grundsätzlich keine 
zwischenstaatlichen Ansprüche entstehen. 
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(5) Zur Durchführung von Maßnah.i:_nen im Zusammen
hang mit der Erhaltung des Verlaufes der Staatsgrenze 

· können Grundstücke und Gebäude in Anspruch genom
men werden. Die Inanspruchnahme sowie deren Finan
zierung oder Entschädigung erfolgen nach den Rechts
vorschriften. 

(6) Grenzdokumente über Veränderungen des Verlaufes 
der Staatsgrenze gemäß §_2. Abs. 4 sowie über Verände
rungen des Charakters der Staatsgrenze (trockene in 
nasse Staatsgrenze·· bzw. umgekehrt) bedürfen 'der Be
stätigung durch den Vorsitzenden des Ministerrates. 

VI. Abschnitt 

Schhißbestimmungen 

§ 39 · Anwendungsregel 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind an der Staats
grenze zu Berlin (West) entsprechend anzuwenden. Be
stehende Rechte und Zuständigkeiten in Berlin (West) 
werden davon nicht berührt. 

§ 40 Folgebestimmungen 

Der Nationale Verteidigungsrat, der Ministerrat oder 
.. die Leiter der zuständigen zentralen Staatsorgane er
lassen die zur Durchführung dieses Gesetzes erforder
lichen Bestimmungen. 

§ 41 Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz. tritt am 1. Mai 19.82 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 
a) die Ziff. 39 der Anlage zum Anpassungsgesetz vom 

11. Juni 1968 (GB!. I Nr. 11- S. 242) in der Fassung des 
Gesetzes vom 19. Dezember 1974 zur· Änderung des 

' Strafgesetzbuches, des Anpassungsgesetzes und des 
Gesetzes zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten 
(GB!. I Nr. 64 S. 591), 

b) die Verordnung vom 19. März 1964 zum Schutze der 
Staatsgrenze der. Deutschen Demokratischen Repu
blik (GBL II Nr. 34 S. 255), die Zif.f. 52 der Anlage 1 
der Anpassungsverordnung vom 13. Juni 1968 (GB!. II 
Nr. 62 S. 363) und die Ziff. 2 der Anlag~ zur Verord
nung vom 11. September 1975 zur Änderung von Ord-

C) 

d) 

e) 

nungsstrafbestimmungen (GB!. I Nr. 38 S. 654), 
der Beschluß vom 1. Dezember 1966 über die Maß
nahmen im Zusammenhang mit der Fertigstellung 
und Inbetriebnahme der Autobahngrenzbrücke bei 
Hirschberg - Auszug - (GBl. II 1967 Nr. 12 S. 75), 
die Verordnung vom 2. Juni 1972 über den Notauf
enthalt von Fahrzeugen in den Gewässern der Deut
schen Demokratischen Republik (GBl.II Nr.37 S.419), 
die Anordnung vom 11. August 1965 über den Auf
enthalt ausländischei; Kriegsschiffe in den Gewässern 
der Deutschen Demokratischen Republik (GB!. II Nr. 
86 s. 638), 

f) die Anordnung vom ~15. Juni 1972 über die Ordnung 
in den Grenzgebieten und den Territorialgewässern 
der Deutschen Demokratischen Republik - Grenz
ordnung - (GBl. II Nr. 43 S. 483; Ber. GBl. 1 1974 Nr. 
39 S. 368), die Anordnung Nr. 2 zur ·Grenzordnung 
vom 24. Juli 1974 (GB!. I Nr. 39 S. 367) und die An
ordnung Nr. 3 zur Grenzordnung vom 1(), Januar 1979 
(GBl. I Nr. 4 S. 47), 

g) die §§ 2 Abs. 2 und 5 sowie die Anlage 3 der Anord
nung vom 12. Dezember 1973 über den Luftverkehr 
,... Luftverkehrsordnung (L VO) - (Sonderdruck Nr. 
769 des Gesetzblattes) und 

h) die Anordnung_ vom 7. Februar 1977 über den Ein
ader Überflug von Staatsluftfahrzeugeti und zivilen 
Luftfahrzeugen mit militärisch bedeutsamer Fracht 

anderer Staaten in da·s oder im Hoheitsgebiet der 
Deutschen Demt:Jkratischen Republik (GBl. 1 Nr. ·l 
S. 21). 

Durchfübrungsverordnung zum Gesetz über die 
Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik . 

(Grenzverordnung) vom 25. März 1982 

Auf der Grundlage des § 40 des Grenzgesetzes vom 25. 
März 1982 (GB!. I Nr. 11 S. 197) wird folgendes verord
net: 

I. Abschnitt 

Bestimmungen f.ür die Grenzgebiete 

§ 1 Grenzgebiete 

(1) Die Grenzgebiete gemäß § 8 des Grenzgebietes be
stehen: 
a) zur Bundesrepublik .Deutschland aus dem Schutz

streifen µnd der Sperrzone, 
b) entlang eines Teiles der Küste aus einem Schutz

streifen und entlang der gesamten Küste aus der 
Grenzzone, 

c) zu Berlin (West) aus dem Schutzstreifen. 

(2) Der Verlauf und ~Iie Tiefe der im Abs. 1 genannten 
Grenzgebiete werden durch den Minister für Nationale 
Verteidigung im Einvernehmen mit dem M;inister des 
Innern und Chef der Deutschen Volkspolizei bestimmt. 

(3) In den Grenzgebieten an der Staatsgrenze der Deut
schen Demokratischen Republik zur Volksrepublik Po
len und zur Tschechoslowak_ischen SoZialistischen Repu
blik bestehen keine Schutzstreifen, Sperr- oder Grenz
zonen sowie keine besonderen Melde-, Registrier-, Ein-· 
reise- und Aufenthaltsbestimmungen. In diesen Grenz
gebieten können die Angehörigen der Grenztruppen der 
Deutschen Demokra.tischen Republik. (nachfolgend 
Grenztruppen der DDR genannt) und die freiwilligen 
Helfer der Grenztruppen der DDR die ihnen im Grenz
gesetz übertragenen Befugnisse bis zu efoer- Tiefe von 
ca. 5 km wahrnehmen. 

(4) Erglbt sich aus zwingenden Gründen die Notwendig
keit von Veränderungen des Verlaufes oder der Tiefe 
der genannten Grenzgebiete, sind diese vom zuständigen 
Vorsitzenden des Rates des Bezirkes über. den zuständi
gen Kommandeur der Grenztruppen der DDR beim 
Minister für Nationale Verteidigung zu beantragen. 

IL Abschnitt 

Grenzmarkie:rung 

§ 12_ Vermessung, Markierung und Dokumentation 
der Staatsgrenze 

(l) Für die Erhaltung des Verlaufes und der Marki~rung 
der Staatsgrenze ist der Min\ster für Nationale Vertei
digung verantwortlich. 

(2) Die· personelle, materielle und finanzielle Sicher
stellung der Vermessungs-, Markierungs- und Doku
mentationsarbeiten obliegt: 
a) dem Ministerium des Innern für die Landgrenze, 
b) dem Seehydrographischen Dienst der Deutschen De

mokratischen Republik für die Seegrenze und die 
Staatsgrenze auf bestimmten Grenzgewässern. 

(3) Die Herstellung der Grenzzeichen sowie deren 
Transport zu bestimmten Orten an der Staatsgrenze 
sind, mit Ausnahme der schwimmenden Hilfsgrenzzei-



98 Amtsblatt Heft 9 / 1982 

chen für die Seegewässer und bestimmte Grenzgewässer, 
durc;h die zuständigen Räte der Bezirke sicherzustellen. 
(4) Die Instandhaltung der Grenzzeichen ist zu gewähr
leisten: 

a) durch die zuständigen örtlichen Räte an der Staats
grenze zur Volksrepublik Polen und zur Tschechoslo
wakischen Sozialistischen Republik, 

b) durch das Ministerium des Innern an den übrigen 
Abschnitten der Landgrenze und 

c) durch de.n Seehydrographischen Dienst der Deutschen 
Demokratischen Republik an der Seegrenze und auf 
bestimmten Grenzgewässern. 

Bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung sind die 
Festlegungen der entsprechenden völkerrechtlichen Ver

. träge zu berücksichtigen. 

(5) Die Verwaltung und Laufendhaltung der Grenz
dokumentation obliegt dem Ministerium des Innern. 

§ 13 Schutz der Grenzzeichen 

(1) Es ist untersagt, Grenzzeichen oder andere für die 
'Kennzeichnung des Verlaufes der Staatsgrenze errich
tete Zeichen zu beschädigen, zu zerstören, in der Lage 
zu verändern oder ohne Erlaubnis zu beseitigen. 

(2) Wird· durch Baumaßnahmen an Straßen, Wegen, 
· Grenzwasserläufen oqer durch andere notwendige Maß
nahmen eines der im Abs, 1 genannten Zeichen gefähr
det und dessen Verlegung oder zeitweilige Entfernung 
notwendig, haben die Leiter der bauausführenden. Be
triebe oder Einrichtungen einen entsprechenden Antrag 
beim zuständigen Kommandeur der Grenztruppen der 
DDR zu stellen. 

· (3) Werden bei der Durchführung von Arbeiten Grenz
zeichen. oder andere zur Kennzeichnung der Staats
grenze errichtete Zeichen in· der Lage verändert,- be
schädigt oder zerstört, ist darüber umgehend der zu
ständige Kommandeur .der Grenztruppen der DDR zu 
informieren. 

§ 14 Sichtbarkeit der Grenzzeichen 

(1) Rechtsträger, Eigentümer oder sonstige Nutzer von 
Grundstücken an der Staatsgrenze der Deutschen Demo
kratischen Republik zur Volksrepublik Polen bzw. zur 
Tschechoslowakischen sozialistischen Republik sind da-
für verantwortlich, daß · 

a) entlang dem trockenen Verlauf· der Staatsgrenze der 
Deutschen Demokratischen Republik zur Volksrepu
blik Polen· ein 5 Meter breiter Streifen und an den 
Ufern der Grenzw\lsserläufe ein 2 Meter breiter 
Streifen, 

b) entlang dem trockenen Verlauf der Staatsgrenze der 
Deutschen Demokratischen Republik zur Tschecho~ 
slowakischen Sozialistischen Republik ein 1 Meter 
breiter Streifen und um jedes außerhalb der Linie 
der Staatsgrenze . eingebrachte Grenzzeichen eine 
Kreisfläche mit einem ·Radius von.1 Meter 

von hohem Bewuchs freigehalten werden. Ausgenom
men davon sind Pflanzungen zur Uferbefestigung sowie 
geschützte Bäume und Sträucher. 

(2) Die Kontrolle über die Einhaltung der im Abs. 1 ge
nannten Maßnahmen obliegt den örtlichen Räten in 

. Zusammenarbeit mit den zuständigen Kommandeuren 
der Grenztruppen der DDR. 

III. Abschnitt 

Verantwortung der örtlichen Staatsorgane 
der Betriebe und Einrichtungen 

§ 15 Verantwortung der örtlichen Staatsorgane 

(1) Die Vorsitzenden der örtlichen Räte haben zu sichern 
daß in den Grenzgebieten eine enge Zusammenarbeit 
mit den Grenztruppen der DDR und den anderen 
Schutz- und Sicherheitsorganen gewährleistet wird und 
die gesellschaftlichen Organisationen, Vereinigungen und 
Bürger in die Durchsetzung der Maßnahmen zur Ge
währleistung von Sicherheit und Ordnung einbezogen 
werden. 

(2) Die örtlichen Räte sind dafür verantwortlich, daß die 
Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens und die wei
tere Verbesserung der Lebens- und Wohnbedingungen 
der Bürger unter Berücksichtigung der Sicherheit und 
Ordnung in den Grenzgebieten gewährleistet werden. 

(3) Die örtlichen Räte sind verpflichtet, dafür zu sorgen, 
daß entsprechend den Forderungen der Grenztruppen 
der DDR bzw. der anderen Schutz- und Sicherheits
organe 
a) der Verlauf der festgelegten Schutzstreifen und der 

Sperrzone sichtbar gekennzeichnet und die für den 
öffentlichen Verkehr nicht freigegebenen Straßen und 
Wege im Schutzstreifen gesperrt. werde~, 

b) die festgelegten Straßeri und Wege im Schutzstrei-
fen instandgehalten bzw. ausgebaut werden, 

c) die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung 
von Sicherheit und Ordnung, zur Rekultivierung 
landwirtschaftlicher Nutzflächen ·sowie zur Unkraut
und Schädlingsbekämpfung an der Staatsgrenze 
durchge,führt ·werden. 

§ 16 Informationspflicht 

Die Leiter, der staatlichen und wirtsc;:haftsleitenden Or
gane, Kombinate, Betriebe und Einrichtungen sowie die 
Vorsitzenden der Genossenschaften sind, unabhängig 
von anderen festgelegten Meldeverfahren, verpflichtet, 
die nächstgelegene Dienststelle der Deutschen Volks·· 
polizei oder der Grenztruppen der DDR über den Ein
tritt oder den möglichen Eintritt von Ereignissen, die 
offensichtlich Auswirkungen- auf das Hoheitsgebiet eines 
benachbarten Staates haben konnen, zu informieren. 
Das betrifft insbesondere: 
a) meldepflichtige übertragbare Krankheiten bei Men

schen und Tieren, 
b) massenhaftes Auftreten von Pflanzen- und Wald-

schB:dlingen, 
c) Brände, 
d) Luft- und Gewässerverschmutzungen, 
e) Hochwasse!. und Eisgefahren. 

§ 17 Bekanntmachung 

Die Leiter der staatlichen und wirtschaftsleitenden Or
gane, Kombinate, Betriebe und Einrichtungen sowie die 
Vorsitzenden der Genossenschaften und die zuständigen 
Kommandeure bzw. Leiter. der Schutz- und Sicherheits
organe haben die Bestimmungen über die Ordnung an 
der Staatsgrenze entsprechend den örtlichen Bedingun
gen in geeigneter Weise bekanntzumachen. 

IV. Abschnitt 

Grenzüberschreitender Verkehr 

§ 18 Grenzübergangsstellen 

(1) Der grenzüberschreitende Verkehr erfolgt über die 
in der Anlage verzeichneten Grenzübergangsstellen. 
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(2) Für die Einriclltung, Unterhaltung und Ausstattung 
der ,Grenzübergangsstellen ist der Minister für Ver
kehrswesen verantwortlich. 

V. Abschnitt· 

Schlußbestimmungen 

§ 19 Folgebestimmungen 

Rechtsvorschriften oder militärische bzw. innerdienst
liche Bestimmungen zu dieser Verm:dnung erlassen die 
Leiter. der zuständigen z.entralen Staatsorgane. 

§ 20 Inkrafttreten 

. Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1962 in Kraft. 

Anlage zu§ 18 vorstehender Verordnung 

Verzeichnis der Grenzübergangsstellen 
der Deutschen Demokratischen Republik 

Art und Ort der zugelassener Verkehr 
Grenzübergangsstelle . 

I. Zur Volksrepublik Polen 

1. Straßengrenzübergangsstellen 

· 1.1. Ahlbeck 
Kr. Wolgast 

1.2. Linken 
Kr. Pasewalk 

1.3. Pomellen 
(Autobahn) 

1.4. Schwedt 

Wechsel- und Transitverkehr 
von Bürgern der DDR, VRP, 
UdSSR, ·VRB,. UVR, CSSR, SRR 
und MVR (nur als Fußgänger, 
mit einspurigen Fahrzeugen 
oder als Benutzer des KOM
Linienverkehrs) 
Wechsel- und Transitverkehr 
von Bürgern ·der DDR, VRP, 
UdSSR, VRB, UVR, CSSR, SRR, 
MVR sowie von Gütern der 
DDR und der VRP 
Wechsel- und Transitverkehr 
von Personen und Gütern 
Wechsel- und Transitverkehr 
von Bürgern der DDR, VRP, 
UdSSR, VRB, UVR, CSSR, SRR, 
MVR sowie von Gütern der 
DDR und der VRP 

2. Eisenbahngrenzübergangsstellen 

2.1. Tantow 
Kr. Angel'.münde 

2.2. Grambow 
Kr. Pasewalk 

Wechsel- und Transitverkehr 
vön Personen und Gütern 
Wechsel- und Transitverkehr 
von Personen und Gütern 

3. Wassergrenzübergangsstellen 

3.1. Wolgast Fahrgastschiffahrt für Bürger 
der DDR, VRP, UdSSR, VRB, 
UVR, CSSR, SRR und MVR 
mit Fahrgastschiffen der DDR 
und der VRP 

3.2. Karnin 
Kr. Wolgast 

3.3. Ueckermünde 

Wechsel- und Transitverkehr 
von Gütern der DDR und der 
VRP im Binnenschiffsverkehr 
Durchgangsv.erkehr von Fahr
zeugen der DDR über das 
Hoheitsgebiet der VRP 
Fahrgastschiffahrt für Bürger 
der DDR, VRP, UdSSR, VRB, 
UVR, CSSR,. SRR und MVR 
mit Fahrgastschiffen der DDR 
und der VRP 
Fahrgastschiffahrt für Bürger 
der .DDR, VRP, UdSSR, VRB, 
UVR, CSSR, SRR und MVR 
mit Fahrgastschiffen der DDR 
und der VRP 

Art und Ort der 
Grenzübergangsstelle 

zugelassener Verkehr 

3.4. Mescherin Wechsel- und Transitverkehr 
von Gütern der DDR, VRP, . 
CSSR, BRD, und Berlin (West) 
im Binnenschiffsverkehr 
Durchgangsverkehr von Fahr
zeugen der VRP über das 
Hoheitsgebiet der DDR 
Wechsel- und Transitverkehr 
von Gütern der DDR, VRP, 
CSSR, BRD und Berlin (West) 
im Binnenschiffsverkehr 
Fahrgastschiffahrt für Bürger 
der DDR, VRP, UdSSR, VRB, 

Kr. Angermünde 

3.5. Gartz 
Kr. Angermünde 

. UVR, CSSR, SRR, und MVR 
mit Fahrgastschiffen der DDR 
und der VRP 
Durchgangsverkehr von Fahr
zeugen der DDR über das ' 
Hoheitsgebiet der VRP 

III. Zur Bundesrepublik Deutschland 

1. Straßengrenzübergan~stellen 

1.1. Selmsdorf Wechsel- und Transitverkehr 
Kr. Grevesmühlen von Personen und Gütern, nicht 

von und nach Berlin (West) 
1.2. Horst · Wechsel- und Transitverkehr 

Kr. Hagenow von Personen und Gütern 
1.3. Salzwedel Vechselverkehr von Personen 
1.4. Marienborn Wechsel- und Transitverkehr 

(Autobahn) ··von Personen und Gütern 
1.5. Worbis Wechselverkehr von Personen 
1.6. Wartha Wechsel- und Transitverkehr 

Kr. Eisenach von Personen und Gütern 
1.7. Meiningen Wechselverkehr von Personen 
1.8. Eisfeld Wech'selverkehr von Personen 

Kr. Hildburghausen · 
1.9. Hirschberg Wechsel- und Transitverkehr 

(Autobahn) von Personen und Gütern 

2. Eisenbahngrenzübergangss.tellen 

2.1. Herrnburg Wechsel- und Transitverkehr 
von Personen und Gütern, nicht 
von und nach Berlin (West) 

Kr. Grevesmühlen 

2'.2. Schwanheide 
Kr. Hagenow 

2.3. Oebisfelde 
Kr. Klötze 

2.4. Marienborn 
Kr. Oschersleben 

2.5. Ellrich 
Kr. Nordhausen 

2.6. Gerstur!gen • 
Kr. Eisenach 

2.7. Probstzella 
Kr. Saalfeld 

2.8. Gutenfürst 
Kr. Plauen 

Wechsel- und Transitverkehr 
von Personen und Gütern 
W.echsel- und Transitverkehr 
von Personen, nicht von und 
nach Berlin (West). Wechsel
und Transitverkehr von Gütern 
Wechsel- unc;l Transitverkehr 
von Personen und Gütern 
Wechsel- und Transitverkehr 
von Gütern 
Wechsel- und Transitverkehr 
von Personen und Gütern 
Wechsel- und. Transitverkehr 
von Personen und Gütern 
Wechsel- und Transitverkehr. 
von Personen und Gütern 

IV. Zu Berlin (West) 

1. Straßengrenzübergangsstellen 

1.1. Berlin Wechselverkehr von Bürgern 
Bornholmer Straße der DDR, der BRD, Personen 

mit ständigem Wohnsitz in 
Berlin (West) und von in der 
DDR akkreditierten Diploma
ten 



i.! 

100 Amtsblatt Heft 9/1982 

Art und Ort der 
Grenzübergangssteile 

1.2. Berlin 
Chausseestraße 

1.3: Berlin 
Invalidenstraße 

1.4-. Berlin 
Friedrich-/Zim..:. 
merstraße 

1.5. Berlin 
Heinrich-Heine-
Straße 

1.6. Berlin 
Oberbaumbrücke 

1.7. Berlin 
Sonnenallee 

zugelassener Verkehr 

Wechselverkehr von Bürgern 
der DDR und Personen mit 
ständigem Wohnsitz ·in Berlin 
(West) 
Wechselverkehr von Bürgern 
der DDR, Personen mit ständi
gem Wohnsitz in Berlin (West) 
und von in der DDR akkredi
tierten Diplorp.aten 
Reisegruppen mit KOM nur zu 
vom Reisebüro der DDR orga
nisierten Stadtrundfahrten 
Wechselverkehr von Bürgern 
(außer Bürger der BRD und 
Personen mit ständigem Wohn
sitz in Berlin (West), soweit es 
sich nicht um in der DDR ak
kreditierte Diplomaten handelt) 
Wechselverkehr von Bürgern 
der DDR und der BRD und 
von in der DDR akkreditierten 
Diplomaten · / 
Wechselverkehr von Gütern · 
Wechselverkehr von Bürgern 
der DDR und Personen mit 
ständigem Wohnsitz in Berlin 
(West), nur Fußgänger 
Wechselverkehr von Bürgern 
der.DDR und Personen mit 
ständigem Wohnsitz in Berlin · 
{West) 

1.8. Schönefeld Wechselverkehr von Personen 
Rudower Chaussee mit ständigem Wohnsitz in 

Berlin (West) und Benutzer der 
Inlandfluglinien der Inte.rftug 
Transitverkehr von Personen 
und Luftfracht zwischen dem 
Flughafen Berlin-Schönefeld 

1.9. Mahlow 
Kr. Zossen 

1.10. Drewitz 
(Autobahn) 

1.11. Staaken 
Kr. Nauen 

und Berlin (West) 
Abfallstofftransporte aus Ber-· 
Hn (West) in die DDR und Bau
stofftransporte aus der. DDR 
nach Berlin (West) 
Wechsel- und Transitverkehr 
von Personen und Gütern 
(nicht von und nach dem Flug
hafen Berlin-Schönefeld) 
Wechsel- und Transitverkehr 
von Personen und Gütern 
(nicht von und nach dem Flug-
hafen Berlin-Schönefeld) 

2. Elsenbahngrenzübergangsstellen 

2.1. Berlin Wechsel- und Transitverkehr 
Friedrichstl"aße von Personen · 

Wechselverkehr von Personen 
im S- und U-Bahnverkehr 

2.2. Staaken 
Kr. Nauen 

2.3. Griebnitzsee 
Kr. Potsdam 

2.4. Drewitz 
Kr. Potsdam 

Transitverkehr von Personen 
Wechsel- und' Transitverkehr 
von Gütern „ 

Transitverkehr von Personen 
(Wf:)chselverkehr von Personen 
nur bei-Einsatz von Sonder
zügen) 
Wechsel-. und Transitverkehr 
von Gutem 

Anordnung über die Ordnung in den Grenzgebieten 
und den Seegewässern 

der Deutschen Demokratischen Republik 
- Grenzordnung - vom 25. Mär~ 1982 

Auf der Grundlage des § 40 des Grenzgesetzes vom 25. 
März 1982 (GBI. I Nr. 11 S. 197) und des § 19 der Grenz-

verordnung vom 25. März 1982 (GBI. I Nr. 11 S. 203) wird 
im Einvernehmen mit deri Leitern der zuständigen zen
tralen Staatsorgane folgendes angeordnet: 

§ 7 Veranstaltungen 

(1) Veranstaltungen im Schutzstreifen, in der Sperrzone 
und in den_ Seegewässern de):' Deutschen Demokratischen 
Republik sind erlaubnispflichtig. 

(2) Die Erlaubnis ist, soweit andere Rechtsvorschriften 
keine längere Fri.st festlegen, mindestens 14-Tage vor 
der Durcbführung der Veranstaltung durch den Ver
anstalter oder einen von ihm beauftragten Verantwort
lichen schriftlich zu beantragen für: 
a) Veranstaltungen im Scbutzstreifän und in der Sperr

zone bei der örtlich zuständigen Dienststelle der 
· Deutschen Volkspolizei, 

b) Veranstaltungen in den Seegewässern bei der Be-
zirksbehörde der Deutschen Volkspolizei Rostock. 

(3) Der Erlaubnisptlicht gemäß Abs. 1 unterliegen nicht 
die Veranstaltungen, die in anderen Rechtsvorschriften 
von der Erlaubnispflicht ausgenommen sind. 

IV. Abschnitt 

Ordnung im Grenzgebiet an der Küste und in den 
Seegewässern der Deutschen 'Demokratischen Republik 

§ 21 Grundlinie 

Die Koordinaten der Grundlinie gemäß § 2 Abs. 5 des 
Grenzgesetzes sind in der Anlage 2 festgelegt. 

§ 22 Schutzstreifen 

(1) I)er Schutzstreifen verläuft von der Staatsgrenze der 
Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik 
Deutschland l:>~s Steinheck (Kreis Grevesmühlen). 
(2) Für den $tändigen oder vorübergehenden Aufenthalt· 
im Schutzstreifen: gelten die Bestimmungen der §§ 9 bis 
13 entsprechend. · 

§ 23 Grenzzone 

Die Grenzzone an der Küste (Anlage 3) erstreckt sich 
von Voigtshagen (Kreis Grevesmühlen) entlang der 
Küste bis Altwarp (Kreis Ueckermünde) einschließlich 
der Inseln Poel, Rügen, Hiddensee, Usedom, der Halb
inseln Wustrow, Darß sowie der inneren Seegewässer 
gemäß Anlage 4 (nachfolgend innere Seegewässer Im 
Bereich der Grenzzone genannt). 

§ 24 Meldepßicht 

(1) Personen, die sich länger als 2 Tage auf Grund
stücken, Hausbooten bzw .. Wohnschiffen in der Grenz
zone vorübergehend aufhalten, haben sich innerhalb 
von 24 Stunden bei der zuständigen Meldestelle der 
Deutschen Volkspolizei a:n- und beim Verlassen wieder 
abzumelden. Personen, die sich in Ferienheimen oder 
Gästehäusern des FDGB, von staatlichen Organen, Kom
binaten, Betrieben, Genossenschaften oder gesellschaft
lichen Organisationen aufhalten, sind v_on dieser Melde
pflicht ausgenommen. 

(2) per WohnuQgsgeber hat für Personen, die sich auf 
seinen Grundstücken aufhalten und nach Abs. l melde
pflichtig sind, die Nebenmeldepflicht gemäß den Be
stimmungen der Meldeordnung zµ erfüllen. 

§ 25 Fahrzeugverkehr in den Seegewässern 

(1) Fahrzeuge der Küstenfischerei und des Wasserret, 
tungsdienstes des Deutschen Roten Kreuzes der DDR 
(nachfolgend Wasserrettungsdienst genannt) sowie 
Sportboot~t dürfen die Seegewässer, die außerhalb der 
Grenzzone liegen, befahren, wenn sie technisch zugelas-
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sen und registriert sind. Die an Bord befindlichen Per
sonen müssen eine Erlaubnis für das Befahren der See
gewässer außerhalb der Grenzzone besitzen; ihre Perso·
nalien sind in das Bordbuch einzutragen. Als Bord
bücher sind die von der Deutschen Volkspolizei heraus
gegebenen Vordrucke zu verwenden. Sie' sind bei der 
für den Liegeplatz des Fahrzeuges zuständigen Dienst
stelle der Deutschen Volkspolizei zu beantragen. 

(2) Mit Fahrzeugen der staatlichen Aufsichtsorgane und 
Einrichtungen sowie technischen Fahrzeugen ist das Be
fahren der Seegewässer außerhalb der Grenzzone mit 
schriftlichem Fahrauftrag .gestattet. Die Ausstellung. des· 
Fahrauftrages h.at durch den zuständigen Einsatzberech
tlgten des betreffenden Organs, des Betriebes bzw. der 
Einrichtung zu erfolgen. Die Mitnahme besatzungsfrem
der Personen ist grundsätzlich nicht gestattet. In be
gründeten At1snahmefällen können die Leiter der be
treffenden Organe, Betriebe bzw. Einrichtungen die Er
laubnis zur Mitfahrt auf di.esen Fahrzeugen erteilen. 
Die Personalien sind im Fahrauftrag aufzuführen. 

(3) Die Besatzungen von Fahrzeugen des VEB Fahrgast
schiffahrt „Weiße Flotte" einschließlich des Personals 
der MITROPA müssen eine Erlaubnis zum Befahren der 
Seegewässer außerhalb der Grenzzone besitzen. 

(4) Das Befahn;m der Seegewässer mit Sportbooten ist 
g~undsätzlich nur in· der Zeit von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang gestattet. über Ausnahmen entschei
det der Chef der Bezirksbehörde der Deutschen Volks
p-0lizei Rostock. 

(5) Mit sonstigen Schwimmkörpern (z.B. Schwimmrin
gen, Luftmatratzen, Badebooten und ander.en schwimm
fähigen Gegenständen) ist der Aufenthalt nicht weiter 
als 150 m von der Küste entfernt in der Zeit von Son
nenaufgang bis Sonnenuntergang gestattet. In den Ge· 
wässern vor dem Schutzstreifen gemäß § 22 Abs. 1 ist 
der Aufenthalt mit sonstigen Schwimmkörpern nicht 
gestattet. 

(6) Der Chef der Grenzbrigade Küste ist berechtigt, das 
Befahren bestimmter Bereiche der Seegewässer mit 
Sportbooten und sonstigen Schwimmkörpern zu unter
sagen. 

(7) Die Routen und Kurse der Fahrzeuge des VEB Fahr
gastschiffahrt „Weiße Flotte" in den Seegewässern 
außerhalb der Grenzzone bedürfen der Zustimmung des 
Chefs der Grenzbrigade Küste. 

(8) Werden Fahrzeuge des VEB Fahrgastschiffahrt ,,Wei
ße Flotte" zu Dienstleistungen in den Seegewässern 
außerhalb der Grenzzone durch Dritte gechartert, ist 
durch den Charterer für die besatzungsfremden Perso
nen die Erlaubnis gemäß ·Abs. 2 zu erteilen. Die An-

· und Abmeldung erfolgt gemäß § 29 Abs. 2. 

(9) Der Aufenthalt von Wasserfahrzeugen der Deutschen 
Demokratischen Republik in den Territorialgewässern 
im Bereich der Seegrenze zur Bundesrepublik Deutsch
land bis Groß-Klütz~Höved ist nach Zustimmung des 
Chefs der Grenzbrigade _Küste gestattet. 

§ 26 Erlaubniserteilung 

(1) Erlaubnisse für die Fahrt mit Sportbooten gemäß 
§ 25 Abs. 1 ·sind von den zuständigen ·gesellschaftliChen 
Organfäationen bzw. mit deren Befürwortung durch den 
Eigentümer bei der für den Liegeplatz des Sportbootes 
zuständigen Dienststelle der Deutschen Volkspolizei zu 
beantragen. 

1 Sportboote im Sinne dieser Anordnung sind Wasserfahrzeuge, 
die ausschließlich für sportliche oder Erholungszwecke .bestimmt 
sind bzw. genutzt werden, ausgenommen Wasserfahrzeuge des 
gewerblichen Personentransports. 

(2) Erlaubnisse für Besatzungen von Fahrzeugen der 
Küstenfischerei und des Wasserrettungsdienstes gemäß 
§ 25 Abs. 1 sowie für Besatzungen von Fahrzeugen des 
VEB Fahrgastschiffahrt „Weiße Flotte" einschließlich. 
des Personals der MITROPA gemäß § 25 Abs. 3 sind 
durch den Leiter des Betriebes bzw. der Einrichtung bei 
dem für den Liegeplatz des Fahrzeuges ·zuständigen 
Rat des Kreises, Abteilung Innere Angelegenheiten, zu 
beantragen. · 

(3) Erlaubnisse gemäß § 25 Abs. 2 erteilen die Leiter der 
Organe, Betriebe bzw. Einrichtungen nach Abstimmung 
mit dem für den Liegeplatz des Fahrzeuges z1,1ständigen: 
Rat des Kreises, Abteilung Innere Angelegenheiten. Sie 
können auch auf Sammellisten erteilt werden. 

(4) Die gemäß den Absätzen 2 und 3 erteilten Erlaub
nisse sind nach Ablauf der Gültigkeitsdauer bzw. nach 
Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses durch die 
Leiter der Organe, Betriebe bzw. Einrichtungen unver
züglich einzuziehen. Die gemäß Abs. 2 erteilten Erlaub
nisse sind in diesem Fall an den zuständigen Rat des 
Kreises, Abteilung Innere Angelegenheiten, zurückzu
geben; über die Einziehung der gemäß ·Abs. 3 erteilten 
Erlaubnisse ist dieser zu informieren. 

§ 27 fü>otsliegeplätze 

Fahrzeuge der Küstenfischerei und des Wasserrettungs
dienstes sowie Sportboote dürfen an der offenen Küste 
auf den Liegeplätzen stationiert werden, die vom Rat 
des Bezirkes Rostock nach Zustimmung durch den Chef 
der Grenzbrigade Küste bestimmt sind. Sie sind vom 
Rechtsträger, Eigentümer oder sonstigen Nutzer auf den 
Liegeplätzen so zu sichern, daß eine unbefugte Benut-
zung ausgeschlossen ist. · · 

§ 28 Registrierung von Wasserfahrzeugen 

(1) Die Registrierung von Fahrzeugen der Küstenfische
rei und des Wasserrettungsdienstes sowie von Sport
booten, die für den Einsatz in den Seegewässern außer
haib der Grenzzone vorgesehen sind, ist bei .der für den 
Liegeplatz der Fahrzeuge zuständigen Dienststelle der 
Deutschen Volkspolizei zu beantragen. 

(2) Die von der Deutschen Volkspolizei erteilte Regi
striernummer und die Bezeichnung des Liegeplatzes sind 
deutlich sichtbar an den Fahrzeugen anzubringen. 

§ 29 Meldeverfahren für Wasserfahrzeuge 

(1) Die Fahrzeug- oder Bootsführer von Fischerei- oder 
Sportbooten, die auf Liegeplätzen an der offenen Küste 
stationiert sind, haben Sich 12 Stunden vor dem Aus
laufen und nach ihrer Rückkehr unverzüglich bei der 
zuständigen Dienststelle des Paßkontrollorgans telefo
nisch ab- bzVf. zurückzumelden, Bei der Abmeldung. 
sind anzugeben.: 

Name bzw. Registriernummer des Fahrzeuges 

Zeitpunkt des Auslaufens 

Fahrtziel und vorgesehene Liegeplätze 

Personalien und Nummer der Erlaubnis der an Bord 
befindlichen Personen · 

Zeitpunkt der beabsichtigten Rückkehr. 

(2) Bootsführer von Fahrzeugen gemäß § 25 Absätze 1 
bis 3, 'die nicht auf Liegeplätzen an der offenen Küste 
stationiert sind, müssen sich beim Auslaufen aus den 
inneren Seegewässern bzw. beim Einlaufen in die inne
ren Seegewässer im Bereich der Grenzzone unter Vor
lage der Erlaubnis beim zuständigen Kontrollpunkt ab
bzw. anmelden. 
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V. Abschnitt 

Ordnung in den Grenzgebieten an der Staatsgrenze 
der Deutschen Demokratischen Republik 

zur Volksrepublik Polen 
und zur Tschecltoslowakischen sozialistischen Republik 

§ 30 Fischfang und Angelsport 

(1) Die Ausübung der Fischerei und des Angelsports in 
den Grenzgewässern zur Volksrepublik Polen und zur 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik bis zur 
Staatsgrerize ist gestattet. Die Schiffahrt darf nicht be
hilldert werden. 

(2) Das Fischen und das Angeln in den Grenzgewässern 
ist in der Zeit von .Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 
gestattet. Ottsfeste Fangeinrichtungen müssen 50 m von 
der. Staatsgrenze entfernt sein. In den Grenzwasserläu
fen ist das Angeln nur vom Lande aus gestattet .. 

§ 31. Sportbootverkehr auf der Oder 

.(1.) Der Verkehr mit Sportbooten auf'der Oder von km 
542,4 bis km 704,1 und der Westoder von km 0,0 bis km 
17,1 ist grundsätzlich in der Zeit vom l. April bis 31. Ok
tober eines jeden Jahres täglich von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang gestattet. 

(2) In Abhängigkeit von den Navigationsbedingungen 
kann der im Abs. 1 festgelegte Zeitraum vom Wasser
straßenaufsichtsamt der Deutschen Demokratischen Re
publik im Einvernehmen mit dem Grenzbevollmächtig
ten der ,Deutschen Demokratichsne Republik zur Volks
republik Polen verändert werden. 

(3) Sportbo~te können die ganze Breite der Grenzgewäs~ 
ser benutzen. Sie haben am Heck oder Bug die Staats
flagge zu führen. An Bord befindliche Personen müssen · 
die Personal- und Schiffsdokumente mitführen, die nach 
den für sie geltenden Rechtsvorschriften gefordert wer
den. 

(4) Die Durchführung von Veranstaltungen auf den 
Grenzgewässern bedarf der Erlaubnis der Deutschen 
Volkspolizei. Die Erlaubnis ist mindestens 6 Wochen 
vor dem geplanten Termin der Veranstaltung bei der 
Bezirksbehörde· der Deutschen Volkspqlizei Frankfurt 
(Oder) zu beantragen. Die Erteilung der Erlaubnis er
folgt im Einvernehmenmit dem Grenzbevollmächtigten 
der Deutschen Demokratischen Republik. Die Sportver
anstaltungen dürfen die Schiffahrt nicht beeinträchtigen. 

(5) Der Hauptgrenzbevollmächtigte der Deutsche~ De
mokratischen Republik ist berechtigt, den Sportboot
verkehr auf den Grenzgewässern zeitwei~ig zu unter
sagen. 

(6) Für die Durchfahrt mit Sportbooten durch die .Ge
wässer der Volksrepublik Polen zu den Seegewässern 
der Deutschen Demokratischen Republik. gelten die völ
kerrecht~ichen Verträge über die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Binnenschiffahrt.2 

§ 32 Fischereifahrzeug!l und Sportboote 

(1) Die zur Ausübung der Fischerei benutzten Wasser
fahrzeuge sind durch den zuständigen Rat des Bezirkes 
zu registrie_ren. Sie erhalten nach der Registrierung ein 
Erkennungszeichen, das sichtbar an den Fahrzeugen an-
zubringen ist. ' 

(2) Das Liegen und Anlegen von Fischereifahrzeugen 
und Sportbooten am eigenen Ufer im Bereich der Grenz
gewässer ist nur an den festgelegten und gekenn:zeich-

. 
2 z. z. gilt: Abkommen .zWischen dm· Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik und der Regierung der Volksrepublik 
Polen ilber die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Binnen
schiffahrt vom 25. November 1971 (GBl. II 1972 Nr. 9 s. 120). 

neten Liegeplätzen gestattet. Sie sind vom Rechtsträger, 
Eigentümer oder sonstigen Nutzer so zu sichern daß 
eine uhbefugte Benutzung-ausgeschlossen ist. ' 

1 . 

(3) Das Anlegen mit Fischereifahrzeugen und Sportboo
ten am Ufer der Volksrepublik Polen ist grundsätzlich 
nicht gestattet. Sind diese Wasserfahrzeuge oder die an 
Bord befindlichen Personen gezwungen, am Ufer der 
Volksrepublik Polen anzulegen bzw. das Ufer zu be
treten, sind die örtlich zuständigen Grenz- bzw. Kon
trollorgane der Volksrepublik PoJen unverzüglich zu 
benachrichtigen. 

VIII. Abschnitt 

Ordnungsstrafbestimmungen 

§ 45 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig 
a) die zur Markierung, Kennzeichnung und Sicherung 

der Staatsgrenze und der Grenzgebiete errichteten 
Zeichen oder Anlagen beschädigt, zerstört, verändert, 
widerrechtlich entfernt oder in ihrer Lage verändert, 

b) die für das Grenzgebiet festgelegten Melde-, Regi
strier-, Einreise- und Aufenthalt1:1bestimmungen nicht 
.einhält, unrichtige Angaben zur Eriangung entspre
chender Erlaubnisse macht oder erteilte Erlaubnisse 
mißbraucht, 

c) innerhalb. des Schutzstreifens unbefugt fotografiert, 
filmt, Fernseh- bzw. Rundfunkaufnahmen oder Skiz
zen anfertigt oder Vermessungs- und topographische 
Arbeit:n durchführt oder . militärische Objekte, 
Grenzsicherungsanlagen, Grenzübergangsstellen oder 
andere Kontrolleinrichtungen im Grenzgebiet unbe
fugt fotografiert, filmt oder anderweitig bildlich dar
stellt, 

d) im Sch'lltzstreifen erlaubnispftichtige Arbeiten ohne 
Erlaubnis ausführt oder ausführen läßt, 

e) die Meldepflicht über das Aus- und Einlaufen von 
Wasserfahrzeugen verletzt, 

f) mit Tauchgeräten ohne Erlaubnis oder außerhalb der 
freigegebenen Gebiete taucht, . 

g) die Registrierpflicht für Wasserfährzeuge verletzt und 
die Bestimmungen über die Benutzung von Sport
booten und deren Stationierung auf den festgelegten 
Liegeplätzen nicht einhält, 

h) 'die zur Gewährleistung der Sicherh.eit und Ordnung 
in den Grenzgebieten erteilten Auflagen der Schutz
und Sicherheitsorgane nicht erfüllt, 

i) im Grenzgebiet Fahrzeuge und selbstfahrende Ar
beitsgeräte ohne Sicherung vor unberechtigter Be
nutzung abstellt, 

k) .die Bestimmungen über die Erlaubnispflicht für Ver
anstaltungen im .Grenzgebiet verletzt, 

1) in der Grenzzone· an Feriengäste ohne Erlaubnis der 
zuständigen staatlichen Organe Zimmer oder Schlaf-
stellen überläßt, . 

m) ohne Erlaubnis im Schutzstreifen oder in der Sperr
zone zeltet, i.n Kraftfahrzeugen, Wohn- und Camping
wagen übernachtet oder in der Grenzzone außerhalb 
festgelegter Plätze bzw. ohne gültige Zelterlaubnis 
Wohn- und Campingwagen aufstellt oder zeltet, 

n) Fischerei-, Angel- oder Badeverbote bzw. die Be
stimmungen über die Benutzung sonstiger Schwimm
körper nicht einhält,' 

o) die Bestimmungen über das Jagen und Sportschie
ßen. sowie über di~. Lagerung und Aufbewahrung von 
Jagd- und Sportwaffen sowie von patronierter Muni
tion und Sprengmitteln im Grenzgebiet nicht einhält 
oder 
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p) der Pflicht zur Freihaltung der Grenzzeichen nicht 
nachkommt, 1 

kanri mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 500 M 
belegt werden. · 

(2) Wenn eine vorsätzliche Handlung gemäß Abs. 1 
a) wiederholt innerhalb von 2 ,Jahren begangen und mit 

Ordnungsstrafe geahndet wurde, 
b) einen größeren Schaden verursacht hat. oder· 
c) ·die Sicherheit und Ordnung im Grenzgebiet erheb-

lich beeinträchtigte, · · 
kann eine Ordnungsstrafe bis zu.1000 1VI ausgesprochen 
werden. 

1 

(3) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten gemäß Abs. 
1 sind die dazu ermächtigten Angehörigen der Deutschen · 
Volkspolizei oder die ermächtigten Mitarbeiter der ört
lichen Räte befugt, eine Verwarnung mit Ordnungsgeld 
in Höhe von 1 bis 20 M auszusprechen. 

(4) Gegenstände, die zur Begehung einer Ordnungs
widrigkeit benutzt wurden, können neben anderen Ord·· 
nungsstrafmaßnahmen oder selbständig ohne Rücksicht 

, auf die Eigentumsv:erhältnisse oder Rechte Dritter ent
schädigungslos einge:;::ogen werden. Erteilte Erlaubnisse 
können entzogen werden. 

(5) Die .Durchführung des Ordnung~strafverfahrens ob
liegt entsprechend .der jeweiligen, Zuständigkeit den Lei
tern der Dienststellen der Deutschen Volkspolizei 'oder 
den für das jeweilige Fachgebiet zuständigen Stellver
tretern der Vors.itzenden der Räte der Kreise. 

(6) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahnien. gilt 
das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten - .OWG - (GBL I Nr. 3 S. lOl.). 

1 

IX. Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

§ 46 Inkrafttreten 

Diese Anordnung tritt am 1. Mai 1982 'in Kraft. 

Anlage 2 zu § 21 vorstehender Anordnung 

Die Grundliriie der Seegrenze wird durch den Verlauf 
der Küstenlinie sowie .der Verbindungslinien zwischen. 
den Koordinaten folgender Punkte bestimmt: 

1. Staatsgrenze der Deutschen Demo
kratischen Republik zur Bundes-

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

republik Deutschland eripang der 
Küstenlinie 
bis 

Groß-Klütz-Höved ,. 

Halbinsel Wustrow . 
entlang der .Küstenlinie bis 

Darßer Ort 

Bernsteininsel (Darßer Ort) 

Dornbusch (Insel Hiddensee) 

Rehbergort 
entlang der Küstenlinie bis 

Kap Arkona 

B = 53° 57' 30" 
L ='10° 54' 18'' 

· B. = 54° 00' 58" 
'L=l1°10'50" 

B = 54° 05' 40" 
L = 11° 33' 13'' 

B = 54° 29' 00" 
L = 12° 30' 4~" 

B = 54° 29' 27": 
. L = 12° 32' 06" 

B = 54° 36' 28" 
L = 13° 08' 05" 

B = 54° 38' 4'2" 
L = 13° 13' 27" . 

B = 54° 41' 12'' 
L = 13° 25' 45" 

9. Ranzow 
entlang der Küstenlinie bis 

10. Kollicker Ort 

11. Nordperd 

12. Greifswalder Oie 

13. Peenemünder Haken 
entlang der. Küstenlinie bis 

14. Staatsgrenze zur Volksrepublik 
Polen 

B = 54° 35' 11" 
L = 13° 38' 21" 

B = 54° 33' 49" 
L = 13° 40' 51" 

B = 54° 20' 33" 
L = 13° 46' 06" 

B = 54° 15·, 00'~ -
:L = 13° 55· 34" 

B = 54°10' 05" 
L = 13° 48' 56" 

B = 53° 55' 46" 
L = 14° 13' 42" 

Anlage 3 zu § 23 vorstehender Anordnung' 

Verlauf der Grenzzone an der Küste 

Ausschließlich Ortsteil Klein Voigtshageri ·der Gemeinde 
Dassow - einschließlich Ortsteil Dörikendorf der Ge
meinde Kalkhorst, außer Ortsteil Borkenhagen; 
entlang der Straße Kalkhorst/Grundshagen/Klütz - ein
schließlich Ortsteil Grundshagen, ausschließlich Klütz; 
- entlang der Straße Klütz/Damshagen - ausschließlich 
Damshagen - ; entlang des Weges Dam,shagen/Gramkow 
- ausschließlich Gantenbeck und Hohenkirchen - ein
schließlich Wohlenberg und Niern;lorf; entlang der Stra
ße Gram!rnw/Wismar - ausschließlich Stadtkreis Wis-
mu; · . 
ab Straßengabelung F 1°05/F .192 entlang der F 105 -
ausschließlich Stadt Neubukow - einschließlich der Orts
teile Spriehusen, Buschmühlen und Malpendorf der 
Stadt Neubukow - ausschließlich der Städte Kr:öpelin 
und Bad Doberan sowie aller Orte· entlang der F. 105 
bis westliche Begrenzung des Messegeländes Rostock/ 
Schutow - ausschließlich der bestehenden und geplan
ten Neubaugebiete der Stadt Rostock, - einschließlich 
Überseehafen Rostock; 
entlang der Autobahn Übersee4afen/F 105 bis zur F 105 
entlang der F 105 - ausschließlich Bentwisch, Mönch
hagen, Rövershagen und Gelbensande - einschließlich 
Dorf Körkwitz bis westlicher Ortseingang Ribnitz-Dam
garten - ausschließlich Ribnitz-Damgarten; 
entlang der südlichen Uferbegrenzung des Saaler Bod
den, Bodstedter Bodden, Barther Bodden urtd des Gra
bow bis· - ausschließlich Wendisch Langendorf, aus-
~chließlich Hohendorf; -

entlang der Straße Hohendorf/Sttalsund - ausschließ
lich Frohn -' einschließlich Klein Damitz, Parow und 
Kramerhof - ausschließlich Stadtkreis Stralsund; 
entlang der südlichen Uferbegrenzung des Strelasund 
und Greifswal der Bodqen bis - ausschließlich Struck; 
entlarig der westlichen Uferbegrenzung des Peenestrom 
bis Karnin; · · · 

entlang der südlichen Uferbegrenzung des Kleinen Haff ' 
und Neuwarper See bis zur Staatsgrenze der Volksrepu-
blik Polen. · 

Anlage 4 zu § 23 vorstehender Anordnung 

Innere Seegewässer im Bereich der Grenzzone 

1. Wismar Buchfbis zur Verbifidungslinie Höhe Hohen 
Wischendorf f}uk - Timmendorf/Hafen 

2. Salzhaff bis zur Verbindungslinie Kieler Ort (Süd
spitze) - Insel Langenwerder - Insel P~l (Gölwitz) 
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3. :Unterwarnow einschließlich Breitling 

4. Saaler Bodden 

5. Bodstedter Bodden 

6. Barther Bodden 

7. ber 'Grabow einschließlich Verbindung zum Kubit
zer Bodden bis zur Verbindungslinie Pramort
Südufer Insel Großer Werder - Kleiner Werder-: 
Bock (Nordspitze)...;. Insel Hiddensee (Südspitze des 
Gellen) · 

8. Kubitzer Bodden 

9, Prohner Wiek 

10. Strelasi:u:id 

11. Schaproder Bodden einschließlich Udarser Wiek 

12. Vittet Bodden bis zur Verbindtmgslinie Bessiner 
Haken. (Südspitze) Bug (Südspitze) . . 

13. Rassower Bodden ·einschließÜch· Wieker Bodden 

14. Breetzer Bodden 

15. Breeger Bodden 

16. Lebbiner Bodden 

17. Großer und l(leiner Jasmunder Bodden 

18. Rügischer Bodden e,inschließlich Having und Hagen
sche Wiek 

19. Greifswalder Bodden bis Höhe Peenemünder Haken 
- Ruden - Thießow 

20. Achterwasser 

21. Krumminer Wiek 

22. Peenestrom 

23. Oder-Haff bis Staatsgrenze zur Volksrepublik Polen 

C. Personalnachrichten 

D. Freie Stellen 

E. Weitere Hinweise 

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst 
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